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ein Rechtsetzungsverfahren 
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Berlin; Mitglied des Vorstandes von PensionsEurope, Brüssel

Wo Licht ist, da ist auch Schatten, 
sagt der Volksmund. Dies gilt auch für 
die Überarbeitung der sogenannten 
EbAV-Richtlinie (Richtlinie über die Tätig-
keit und die Beaufsichtigung von Einrich-
tungen der betrieblichen Altersvorsorge). 
Es konnte eine Menge Schädliches ver-
hindert werden, aber der eine oder ande-
re Wermuts tropfen bleibt dennoch.

Nach schwierigen, rund viermonati gen 
Verhandlungen haben Parlament, Rat 
und Kommission im sogenannten Trilog 
in Brüssel einen Kompromiss zur Über-
arbeitung der EbAV-Richtlinie  erzielt. Vo-
raussichtlich Ende Oktober 2016 wird 
dieser vom Europäischen Parlament 
ver abschiedet, anschließend vom Rat 
angenommen, um Ende des Jahres im 
Amtsblatt veröffentlicht zu werden. Die 
Mitgliedstaaten haben danach zwei 
  Jah re Zeit, die Richtlinie in nationales 
Recht umzusetzen. Damit geht ein Pro-
zess zu Ende, der im Frühjahr 2011 von 
der Kommission durch ein sogenanntes 
Beratungsersuchen an die europäische 
Aufsichtsbehörde EIOPA gestartet wur-
de, der viele Höhen und Tiefen hatte und 
am Ende für die betriebliche Altersversor-
gung noch einigermaßen glimpflich aus-
zugehen scheint. 

Zwar beschert die neue Richtlinie 
den Versorgungseinrichtungen Mehrbe-
lastun gen durch strengere Governance- 
und Risikomanagement-Anforderungen 
sowie durch deutlich umfangreichere In-
formationspflichten. Diese zweifellos är-
gerlichen und kostenträchtigen Regelun-
gen sind aber vergleichsweise harmlos, 

betrachtet man die milliardenschweren 
Belastungen, die der betrieblichen Al-
tersversorgung im Laufe des Richt li nien-
setzungsprozesses immer wieder droh-
ten und ihr möglicherweise das Aus 
beschert hätten.

 
Im Ergebnis ist der  
erzielte Kompromiss  
zur Überarbeitung  
der EbAV-Richtlinie  
kein fauler, sondern ein  
durchaus tragbarer.

Mit ihrer Grundausrichtung auf aufsichts-
rechtliche Mindestharmonisierung ohne 
Kompetenzen für Delegierte Rechts-  
akte und dem inhaltlichen Fokus auf Go-
vernance, Risikomanagement und Infor-
mationspflichten unterscheidet sich dieser 
Entwurf für eine EbAV-II-Richtlinie damit 
grundlegend vom aufsichtsrechtlichen 
Rahmen der Lebensversicherer (Solvency- 
II-Richtlinie). Gänzlich neu sind die Rege-
lungen für grenzüberschreitende Be-
standsübertragungen zwischen EbAV. 
Die unter der EbAV-I-Richtlinie einge-
führten Solvenzanforderungen wurden 
weitestgehend unverändert beibehalten, 
und der Einführung von europaweiten 
Solvenz modellen basierend auf Solvency 
II wurde eine klare Absage erteilt. Die Mit-
gliedstaaten haben bei der Umsetzung 

der EbAV-II-Richtlinie individuellen Spiel-
raum, um die Regelung insbesondere an 
die bestehenden Betriebsrentensysteme 
und an das jeweils geltende Arbeits- und 
Sozialrecht anzupassen. 

Im Ergebnis konnte damit  verhindert 
werden, dass die Kapitalanforderungen, 
die über Solvency II für die Versicherungs-
wirtschaft gelten, auch für Einrichtungen 
der betrieblichen Altersversorgung  Gel-
tung entfalten. Das ist ein wich tiger und 
großer Erfolg, jedoch bedarf es weiter -
hin erhöhter Wachsamkeit, dass nicht 
doch noch durch die Hintertür vergleich-
bar schädliche Solvenzanforderungen 
ein gebracht werden. Mit der EIOPA-Emp-
fehlung vom April 2016 mit dem Titel 
„Common Framework“ liegt ein entspre-
chender Vorschlag bereits vor. Keines- 
falls sollte EIOPA über Art. 29 der EbAV- 
II-Richtlinie die Hintertür zur Einführung 
der Solvency-II-Methodik als Risikoma-
nagement- und Transparenz-Tool geöff-
net werden.

Im Ergebnis ist der im Trilog  erzielte 
Kompromiss kein fauler, sondern ein 
durchaus tragbarer. Wegweisend ist die 
klare und unmissverständliche Absage 
an Solvenzanforderungen basierend auf 
Solvency II für Einrichtungen der betrieb-
lichen Altersversorgung. Jetzt müssen 
wir alle dafür sorgen, dass es auch da-
bei bleibt!
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